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ETRS89 / UTM 33

DHHN 2016 (NHN) 

Angefertigt aufgrund amtlicher Unterlagen und eigener
örtlicher Arbeiten.
Flächenberechnungen auf der Grundlage vorhandener
amtlicher Katasterunterlagen.
Vervielfältigungen sind verboten.
Die dargestellten Grenze des Liegenschaftskatasters 
(ALKIS) wurden nicht in der Örtlichkeit überprüft.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 
Außenbereichssatzung der Gemeinde Stepenitztal
für einen Teilbereich im Ortsteil Rodenberg 

Straßenverkehrsfläche, inkl. Straßenbegleitgrün

Flurstücksgrenze und Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude mit Haus-Nr.

Bestandshöhen in Meter über NHN im DHHN 2016

Vermutlicher Verlauf von Leitungen,
- oberirdisch (Übernahme aus dem Luftbild).
Vermutlicher Verlauf von Leitungen des Zweck-
verbandes Grevesmühlen, Stand 04.11.2021,
- Trinkwasser

Nachrichtliche Übernahme
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Geltungsbereich der
Außenbereichssatzung
der Gemeinde Stepenitztal

Kirch Mummendorf >

 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Stepenitztal 

vom ..............................  .  
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung in der Ostsee-
Zeitung am …………………………….. erfolgt. 

 
        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
 
 
2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
 
 
3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben 

vom ................................  zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 35 Abs. 6 BauGB und § 13 
BauGB i.V. mit  § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert worden.  

 
        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
 
 
4. Die  Gemeindevertretung  der Gemeinde Stepenitztal hat  am ........................ den Entwurf  der  Außen-

bereichssatzung d e r  Gemeinde Stepenitztal für einen Teilbereich im Ortsteil Rodenberg mit 
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

 
        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
 
  
 
5. Der Entwurf über die Außenbereichssatzung der Gemeinde Stepenitztal für einen Teilbereich im Ortsteil 

Rodenberg, bestehend aus Lageplan und Inhaltlichen Festsetzungen sowie die Begründung haben in 
der Zeit vom .............................. bis zum ................................ während der Dienststunden gemäß § 35 
Abs. 6 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die  
öffentliche Auslegung ist  mit dem Hinweis, dass  Stellungnahmen  während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich oder  zur Niederschrift  vorgebracht werden  können,  dass  gemäß  § 4a Abs. 6 
BauGB  nicht  fristgemäß  abgegebene  Stellungnahmen   bei  der  Beschlussfassung  über   den  
Bauleitplan  unberücksichtigt  bleiben  können, dass  ein  Antrag  nach  § 47  des  Verwaltungsgerichts-
ordnung unzulässig ist, wenn mit  ihm  Einwendungen geltend gemacht  werden, die  vom  Antragsteller  
im  Rahmen der  Auslegung nicht  oder  verspätet geltend gemacht wurden, oder hätten geltend 
gemacht werden können, durch Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung ................................ ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 

 
        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
 
 
6. D ie Gemeinde Stepenitztal hat die fristgemäß  abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeits-

beteiligung  sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 
..................... geprüft.  
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
 

 
7. Die Außenbereichssatzung der Gemeinde Stepenitztal für einen Teilbereich im Ortsteil Rodenberg, 

bestehend aus Lageplan und Inhaltlichen Festsetzungen, wurde am ........................... von der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Stepenitztal als Satzung beschlossen.  
Die Begründung der Außenbereichssatzung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 
........................... gebilligt. 
 

        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
 
 
8. Die Außenbereichssatzung der Gemeinde Stepenitztal für einen Teilbereich im Ortsteil Rodenberg, 

bestehend aus Lageplan und Inhaltlichen Festsetzungen wird hiermit am ..........................  ausgefertigt. 
 
        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
 
 
9. Die Außenbereichssatzung der Gemeinde Stepenitztal für einen Teilbereich im Ortsteil Rodenberg 

sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist durch Veröffentlichung in der Ostsee-
Zeitung ……………..............................  ortsüblich bekanntgemacht worden.  In der Bekanntmachung ist 
auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB)  und  weiter  auf  Fälligkeiten  und  Erlöschen  
von  Entschädigungsansprüchen  (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.  
Die Außenbereichssatzung ist mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung am ........................ in Kraft 
getreten. 

 
        Stepenitztal, den .....................                                                                         .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  Bürgermeister 
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